Gewissen und Lehramt





In: Kirche heute 5 und 6/1996,18-20,23-25





In unserer autoritätskritischen Zeit erscheint eine Instanz, die mit letzter Gültigkeit über Fragen des Glaubens und der Sitte zu entscheiden be�ansprucht, vielen unerträglich. Insbesondere der bevorstehende Pastoral�besuch des Papstes, zu dem bereits heute einige Gruppen offenen Wider�spruch angemeldet haben, läßt eine Frage aktuell werden, die seit mehr als 25 Jahren die wissenschaftliche Moraltheologie bewegt: Wie verhält sich das Gewissen zum Lehramt?





Der Papst redet von verpflich�tendem Gehorsam, und Kardinal Ratzinger konstatiert eine ,,Art Rebellion' der Moraltheologen gegen die Morallehre der Kirche im allgemeinen und im besonde�ren. Viele behaupten, es könne einen legitimen Dissens geben - selbstkritisch, aber eben doch!





Das Verhältnis von Gewissen und Lehramt kann nur derjenige beurteilen, der beide Größen zunächst gesondert in den Blick genommen hat. Erst dann sollte man die Frage stellen: Wie steht es um das Verhältnis der beiden zueinander? Daraus ergibt sich bereits die logische Einteilung der folgenden Überlegungen: Der Weg führt vom Gewissen (1.) über die theologische Bestimmung des Lehramtes (II.) zur Frage nach dem Verhältnis von Gewissen und Lehramt (III.) und dem Be�griff des ,,religiösen Gehorsams".





L Anmerkungen zum Gewissen





Das 2. Vatikanische Konzil hat sich vor allem an zwei Stellen mit der Frage des Gewissens und sei�ner Rolle im christlichen Leben beschäftigt:





Die eine steht in ,,Gaudium et spes” und faßt die Lehrtradition der Kirche über das Gewissen in vorbildlicher Weise zusammen. Es ist die Rede von dem ,,Ge�setz", das der Mensch in seinem Inneren entdeckt und das seinen Ursprung doch nicht dem Men�schen selbst, sondern Gott ver�dankt. Es ist im Menschen, aber nicht vom Menschen. Das Ge�wissen, so wird weiter ausgeführt, ist das innerste Heiligtum des Menschen, wo dieser unvertret�bar mit Gott allein ist. Dem Impe�rativ des Gewissens sollte der Mensch Gehorsam leisten, und in solchem Gehorchen besteht die Würde des Menschen. Ja, das Gewissen verpflichtet den Men�schen auch dann, wenn sich das Gewissen irrt. Nicht in Frage ist damit die alte Lehre gestellt, daß es neben dem schuldlosen Irrtum auch die schuldhafte Verdrän�gung der Wahrheit gibt. Das heißt aber auch: Man darf die Stimme des Gewissens nicht in einer pri�mitiv-direkten Weise mit der Stimme Gottes identifizieren. Denn der Mensch ,,entdeckt" das Gebot Gottes nicht einfach ,,fix und fertig' in seinem Herzen, �sondern ist für dessen Erkenntnis verantwortlich, und zwar in zwei�fachem Sinn: Erstens bedarf es der Bemühung, um das sittlich Richtige zu erkennen, und zwei�tens hängt die Erkenntnis der moralischen Wahrheit ganz we�sentlich von jener Askese ab, die verhindert, daß das Licht der Gewissens-Erkenntnis durch die Schmutzschicht der vielfältigen Interessen abgelenkt, verzerrt, ge�streut und verändert wird. Das heißt z.B. konkret:





Ein Gewissen, das immer nur den einfacheren, bequemeren Weg weist, ist verdächtig, auch wenn der Umkehrschluß des Rigorismus ebensowenig der Wahr�heit entspricht: Die Enge einer Pforte beweist noch nicht, daß es sich um das von gewollte Nadelöhr handelt, von dem Jesus spricht. Es ist aber ähnlich wie bei der Deutung aller Texte und ihrer Varianten: Die schwierigere Le�sart hat die größere Wahrschein�lichkeit für sich. Darum sind Menschen wie Thomas Morus oder Franz Jägerstätter mit ihrer Berufung auf das ,,Gewissen” glaubwürdiger als jene Men�schen, die immer dann von Ge�wissen reden, wenn sie sich selbst eine Ausnahme zubilligen wol�len! 





In dem Dokument über die Religionsfreiheit beschäftigt sich das Konzil nochmals mit dem Thema Gewissen, und zwar unter einem besonderen Aspekt: Der Mensch, so lehrt die heilige Ver�sammlung der Bischöfe, hat vor Gott und seinem Gewissen die Verpflichtung, die Wahrheit hinsichtlich der Religion zu suchen und ihr mit allen Kräten anzu�hangen, wenn er glaubt, sie ge�funden zu haben: ,,Anders aber erhebt die Wahrheit nicht An�spruch als Kraft der Wahrheit selbst, die sanft und zugleich stark den Geist durchdringt." Das heißt: Diese Suche nach der reli�giösen Wahrheit darf weder von den eigenen Interessen abgelenkt und durchkreuzt werden, noch, und das ist der entscheidende Punkt in diesem Dokument, darf sie durch äußere Einflüsse oder Druckmittel manipuliert werden. Die Würde des Menschen ver�langt  gebieterisch,  daß  der Mensch in diesem Bereich frei ist:





Frei, sich selbst und nur kraft sei�ner Einsicht an die Wahrheit und an das, was er dafür hält, zu bin�den. Die einzige Grenze, die die�sem fundamentalen Menschenrecht gesetzt ist, ist das Recht an�derer Menschen. 





Soweit also die Lehre des Kon�zils. In Hinblick auf unsere Fra�gestellung ist es wichtig, zwei Punkte besonders hervorzuhe�ben: In ,,Gaudium et spes" hat das Konzil erklärt, wie das objektive Sittengesetz mit dem Spruch des Gewissens verknüpft ist: durch den Gehorsam des freien, mündi�gen Subjektes gegenüber den Ge�boten Gottes. ,,Gehorsam" ist dabei im biblischen, umfassenden Sinn zu verstehen als jene marianische Hingabe, durch die sich der Mensch Gottes Gebot in Ehrfurcht, Demut und Liebe unterordnet. Fundament solchen Ge�horchens ist der Glaube, daß die Gebote Gottes nicht Willkür und Schikane sind, sondern ihren Ur�sprung in der Liebe des Schöpfers zu seinen geliebten Menschen ha�ben, und zwar sogar dann, wenn sie in manchen Situationen als Last und Kreuz erlebt werden.





In dem Dokument zur Religi�onslfreiheit hingegen wird ein an�deres,  altes  und verhängnisvolles Mißverständnis überwunden, und zwar - wenn von dieser Lehre nur eindringlich und präzise genug gesprochen würde! - hoffentlich für immer: das Mißverständnis nämlich, daß ein fester, uner�schütterlicher Glaube an Christus und sein Evangelium eigentlich unvereinbar sei mit Toleranz und Verständnis für Andersdenkende. Die Väter des Konzils haben, so zeigt der Text, keine Sekunde lang daran gedacht, den exklusi�ven Anspruch Jesu aufzugeben. Beharrlich bleiben sie dabei, von der katholischen Kirche als der ,,einzig wahren Religion” zu spre�chen, die von Jesus den Auftrag erhalten hat, ihre Botschaft zu al�len Menschen zu bringen. Die Väter des Konzils haben auch nicht bestritten, daß es Irrtümer gibt, daß diese ein Übel sind und daher keine Existenz-Berechti�gung haben. Irrtümer in Fragen der Religion sollten überwunden werden wie andere Irrtümer auch. Aber der Text sagt: Nicht der Irrtum, wohl aber der Mensch hat Würde und Recht, und zwar auch dann, wenn dieser Mensch irrt oder schuldig wird. Damit ist für immer klargestellt: Überzeugung und Gewißheit, die für ein Marty�rium ausreichen, lassen sich ohne das geringste Problem mit Güte, Verständnis und Toleranz verbin�den. Im Gegenteil, gerade die un�erschütterliche Überzeugung von der Würde des Menschen ist es, die Toleranz begründet und durchhalten läßt. Und weil dies so ist, darf, kann und soll es Missi�on geben: nicht als Form eines geistig-religiösen Imperialismus, sondern als ein wirkliches Ernst-Nehmen jedes Menschen in seiner Berufung, die Wahrheit zu erkennen und Christus anzugehören. Was das Dokument aber aus�schließt, ist nicht die Mission, sondern nur ,,Missions"-Metho�den, die den anderen manipulativ überfahren, herumkriegen, beste�chen oder durch Drohung weich machen wollen! Immer wieder muß man sich vor Augen halten:





Die Wahrheit will nur Kraft der Wahrheit selbst siegen und nie�mals anders als so! Man könnte das auch so ausdrücken: Weil der Christ die Lehre von der unaus�löschlichen Würde jedes Men�schen und der Religionsfreiheit geradezu für ein Dogma hält, ist er felsenfest überzeugt, daß die Achtung vor dem Andersdenken�den ein unaufgebbares Gebot Gottes ist. Nicht die Kraftlosig�keit dessen, der keine Überzeu�gung und keine Gewißheit kennt, sondern das unerschütterli�che Festhalten am ,,Dogma”� von der Würde des Menschen und dem Anspruch der Wahrheit führt zur Toleranz!





II.	Anmerkungen zum Lehramt der Kirche





Der Glaube der Christen ist kei�ne Spielerei des Denkens. Es ist auch nicht ,,die Hauptsache, daß man an irgend etwas glaubt". Wichtig ist nur, daß das, was man glaubt, der Wahr�heit entspricht. Das 2. Vatikani�sche Konzil hat das schöne alte Bild von der Kirche als dem pil�gernden Gottesvolk wieder aufgegriffen, und in diesem Sinne bietet sich der Vergleich an: Für den Wanderer ist es nicht wichtig, irgendwelche Straßenkarten zu haben, sondern nur solche, die sich auf seinen Weg beziehen und die Straßen jeweils richtig ausweisen. Andernfalls geht er in die Irre. Und wie in der Wüste oder den Bergen der Umweg verhängnisvoll und tödlich sein kann, so auch in Fragen des Glaubens. Nur ein Religionsromantiker ohne wirkliches Wissen kann meinen, alle Religionen seien “im Grunde gleich” wie das Bild Lessings von den drei perfekt einander nachgebildeten Ringen “beweisen” will. Das stimmt weder für die gropen Weltreligionen, noch ist es wahr wenn man auf die unzähligen Sekten oder Naturreligionen mit ihren drohenden Göttern, unmenschlichen Gesetzen und zum Teil abstrusen Vorstellungen blickt. Der Historiker weiß ein Lied zu sin�gen über die verheerenden Fol�gen, die falsche religiöse An�schauungen haben können.





Mehr noch: Sogar wahre Aus�sagen über Gott können, wenn sie nicht in das Ganze einer ausgewogenen Lehre (Dogmatik) eingebettet sind, mißbraucht werden. Man denke etwa an die Lehre von de Prädestination, die sogar einen so gläubigen Mann wie den jungen (später “heiligen”) Franz von Sales in eine fast tödliche existentielle Krise gestürzt hat, oder auch an die dunkle Lehre von Hölle und Teufel und die unkontrollierten Ängste und Neurosen, die daraus bei manchen Menschen entstehen können, wenn sie in einer bestimmten Einseitigkeit und mit dem entsprechenden Pathos verkündet wird. Nicht erst der islamische Fundamentalismus, auch die Geschichte der Christen zeigt, was Menschen ,,im Namen Gottes” einander anzutun imstande sind. Die Geschichte legt nahe, das erschreckende Wort Jesu:� ,,Es kommt die Stunde, in der jeder, der euch tötet, meint, Gott einen heiligen Dienst zu leisten" abzuwandeln: Es kam auch die Stunde, in der Christen meinten, Gott einen heiligen Dienst zu erweisen, wenn sie bestimmte andere Menschen töteten! 





All das zeigt: Die Wahrheit über Gott ist für den Menschen so wichtig wie die Wahrheit über die Umwelt, die Gesundheit, die Physik und die Chemie. Angesichts dieses Befundes kann man sagen: Wenn es kein Lehramt in Fragen der Religion gäbe, man müßte es erfinden - wenn dies möglich wä�re und wenn es diese Instanz nicht schon gäbe!





Um aber das ,,Lehramt" im Geist des Konzils wirklich als Ga�be Christi an seine Kirche verste�hen zu lernen, bedarf es einiger Klärungen:





Erstens geht es dabei nicht um eine Bevormundung der Gläubi�gen, sondern um eine Sicherstel�lung des Evangeliums für das Volk Gottes. Jesus selbst hat die�ses wichtige Amt ausgeübt. Im Streitgespräch mit denen, die die Auferstehung leugneten, grenzt Jesus eindeutig ab:� ,,Ihr irrt euch sehr." An anderer Stelle� wirft er seinen Gegnern vor, Menschensatzung an die Stelle des Gebotes Gottes gesetzt zu haben - mit entspre�chend verheerenden Folgen für die betroffenen Menschen. Genau darum aber geht es: Daß die Weg�weiser, auf die das Volk Gottes auf seiner Wanderung durch die Geschichte auf Gott hin angewiesen ist, nicht verdreht werden. 





Oder, um m ei�nem anderen Bild zu sprechen: Derjenige, der durch Sumpfge�lände geht, fühlt sich nicht “bevor�mundet", wenn ihm jemand die Felsen zeigt, auf die er beruhigt seinen Fuß setzen kann. Da es beim Glauben um Entscheidung geht, manchmal sogar darum, sein ganzes Leben darauf zu�bauen oder es um des Glaubens wil�len zu verlieren, ist untrügliche Si�cherheit un�schätzbar wichtig. Auf eine bloß subjektive, im Grunde leicht zu erschütternde Meinung hin wird niemand sterben wollen. Nur wenn der ,,Himmel offensteht” und der Christ im Glauben ,,Jesus zur Rechten Gottes sitzen sieht” wie Stefanus, kann er alles hintansetzen und die Welt mit ihrer Schönheit, wie Paulus, als “Unrat" ansehen und ,,alles verlas�sen", um Christus nachzufolgen. Die Botschaft Jesu schlägt nicht Freizeitbeschäftigung vor, son�dern enthält Wahrheit, auf die hin man leben und sterben kann. Für Mythen stirbt niemand, der ganz bei Vernunft ist, und über Hypothesen kann man strei�ten, aber leben kann man von ihnen nicht.





Zweitens ist zu bedenken, daß der Papst und die Bischöfe nicht zu Super-Professoren der Theologie degradiert werden dürfen. Sie sind nicht die Übergescheiten und sind wissenschaftlich allen anderen Christen nicht überlegen. Die Wissenschaft ist Sache der Theo�logen und sie soll es bleiben. Das heißt natürlich nicht, die Bischöfe könnten auf gute Theologie ein�fach verzichten. Wohl aber ist ge�sagt: Ihre Autorität gründet nicht auf Wissenschaft und Gelehrsam�keit, sondern auf dem Beistand des Heiligen Geistes. Sie sind die verbindlichen Zeugen des Glau�bens, weil sie Bischöfe sind und nicht, weil sie vorher ein Doktorat oder wenigstens ein Theologie-Studium absolviert haben. Wer das Lehramt der Kirche auf Argu�mente und Gelehrsamkeit redu�ziert, hat es genau genommen ge�leugnet. Es verhält sich gerade umgekehrt: Nicht die theologi�sche Forschung begründet die Verkündigung der Bischöfe, son�dern diese ist die Grundlage für die wissenschaftliche Theologie. Damit ist sie auch ein Schutz des Volkes Gottes, ein Schutz der kirchlichen ,,Basis" vor einer in die Gnosis der Besserwisserei entarteten Theologie - eine Ge�fahr, die es in der Kirche immer wieder gegeben hat. Die Kirche darf eben nicht in eine Zwei-Klas�sen-Gesellschaft auseinanderbre�chen, in der die ,,Wissenden" den ,,Ungebildeten"  gegenüberste�hen. Das Lehramt der Kirche schützt den Glauben der ,,Kleinen und Unmündigen" gegen Über�fremdung und Verunsicherung, die im Namen der akademisch “Mächtigen" auftritt: ,,In diesem Sinne hat das Lehramt so etwas wie demokratischen Charakter: Es verteidigt den gemeinsamen Glauben, in dem es keinen Rangunterschied zwischen Gelehrten und Einfachen gibt" (Joseph Rat�zinger). 





Damit ist natürlich nichts gegen eine Theologie gesagt, die wirklich in der Kirche verankert ist und für sie lebt. Die Theologie gehört zum Reichtum der Kirche, ja sie ist sogar ein besonderes Merkmal des Christlichen: Keine andere Religion hat wie das Chri�stenturn eine Theologie im stren�gen Sinn des Wortes hervorge�bracht und damit der intellektuel�len Durchdringung ihres Glaubens einen legitimen Platz zugeordnet. Denn im Glauben geht es um objektive Wahrheit, die zur subjektiven Überzeugung jedes einzelnen werden sollte. Die theologische Rationalität gehört also zum Wesen des Christentums, sie zu unterdrücken wäre zutiefst un�christlich. Aber dies vorausge�setzt, gilt auch: Kirche ist für die Theologie keine wissenschaftli�che Instanz, sondern ihre Existenzgrund und die Bedingung ihrer Möglichkeit. Theologie gründet letztlich im Glauben an den Geist Gottes in der Kirche, konkret greifbar in der Schrift, in der Tra�dition und im lehrenden und be�zeugenden Dienst der Bischöfe. Ohne diesen Glauben verliert sie sich in kraftloser Beliebigkeit. 





Dies führt zur logischen Kon�sequenz: Die Frage nach dem Lehramt, seiner Berechtigung, seiner Kompetenz, seiner Zu�ständigkeit kann letztlich nicht nach den Kategorien einer ge�rechten Machtverteilung disku�tiert werden. Die Frage ist theo�logischer Natur und läßt sich, auf eine einfache Formel gebracht, so ausdrucken: Ist der Geist Gottes in dieser, von der Kirche selbst beschriebenen Weise am Werk? Wenn die Antwort darauf ,,Ja" lautet, dann sagt das Ge�wissen selbstverständlich: ,,Ja? Dann gehorche, dann glaube, dann nimm seine Weisung als Wahrheit de�mütig an!" Wenn die Antwort aber “nein" lautet - dann natür�lich nicht, dann gelten vielmehr die nor�malen Regeln der Wahrheitsfin�dung, und es geht nur noch um Argumente und sonst nichts. Dann könnte man die Vertreter dieses ,,Lehramtes" nur noch behandeln wie die Sprecher irgendeiner weltan�schaulich orientierten Gemeinschaft, deren Funktionäre man als Menschen ach�tet, die aber letztlich keine andere Autorität haben als irgendein be�liebiger Diskussionsteilnehmer. Mit anderen Worten: Ob es das Lehramt gibt, ist eine Frage des Glaubens, nicht der Gerechtig�keit. Wer in diesem Zusammenhang in marxistischer Manier von einer ,,Enteignung der Basis in Fragen der Glaubensprodukti�on" spricht (wie L. Boff das getan hat), hat wirklich nichts, aber schon gar nichts vom Ge�heimnis der Kirche verstanden!





Die Autorität des Lehramtes hängt zunächst vom Glauben ab. Wenn hinter der Autorität der Kirche der lebendige, auferstan�dene Christus steht, dann könnte man nicht mehr (wie es manche relativierend) tun) allgemein und ungenau von ,,geltenden" und ,,verkündeten" Normen spre�chen. Jeder Denkende müßte einräumen: Sollte das Lehramt wirklich von Gott getragen sein, sagt das Gewissen: ,,Gehorche Gott mit all deinen Kräften, und zwar auch dann, wenn du nicht alles ver�stehst!" Sich ein irrendes Gewis�sen bezüglich dieses Satzes vor�zustellen, ist absurd. Auch ein Atheist wird zugeben müssen: Wenn es Gott gibt, sollte man ihm gehorchen. Ein Gewissen�sirrtum kann sich nur auf den Glauben an die Kirche überhaupt beziehen, auf die Legitimität der kirchlichen Autorität bzw. auf den Verlauf der ,,Grenzlinie" zwischen Urteil der Kirche und Privatmeinung des einzelnen Gläubigen.





III.	Verhältnis von Lehramt und Glauben





Gibt es eine Spannung von Lehramt und Gewissen? Er�staunlicherweise lautet der erste Teil der Antwort: Eigentlich nein. Denn wenn das Lehramt von Gott ist, sagt das Gewissen: ,,Gehorche". Ist es aber nicht von Gott, dann übergeht das Gewis�sen solche als nichtig durch�schaute ,,Autorität" mit Schwei�gen - oder warnt davor, insofern das Hören auf durchschaute Pseudo-Au�toritaten unverantwortlich wäre. 





Manchmal ist es von Bedeutung, auch Selbstverständlichkeiten wie die folgende auszusprechen: Die Anerkennung des Lehramtes steht und fällt mit dem Glauben. Was aber das Ver�hältnis des Ge�wissens zu ei�nem im Glau�ben anerkannten Lehramt betrifft,  sagt J. H. Newman, der große Theologe des Gewis�sens,: ,,In demselben Augenblick, in dem die Kirche aufhört zu reden, ge�nau an der Stelle, an der sie spricht, das heißt Gott, der durch sie spricht, die Grenzlinie ihrer Lehre zeichnet, erhebt sich mit Notwendigkeit das Privaturteil; es gibt nichts, was es hindern könnte... Ein Katholik opfert sei�ne Meinung dem Worte Gottes, das durch die Kirche erklärt wird. Doch aus der Natur der Sa�che folgt, daß ihn nichts hindert, seine eigene Meinung zu haben und sie auszusprechen, sooft und soweit die Kirche, der Mund der Offenbarung, nicht spricht."





Soweit ist die Sache klar. Und dennoch bleibt eine Frage. Denn das Lehramt der Kirche ist ja nicht eine Instanz, die schlechthin und ohne jedwedes menschliche Ele�ment einfach mit ,,Gottes Stim�me" identifziert werden könnte. Auch das von Gott gewollte und von seinem Geist getragene Lehramt wird von Menschen verwaltet - und von Menschen gehört, oft ge�nug überhört und mißver�standen, je nachdem! Daraus ergibt sich aber: Es gibt nach der Lehre der Kirche selbst viele Abschattierungen lehramtlichen Spre�chens, es gibt begriffliche Proble�me der genauen Bedeutung einer Aussage, es gibt unvollständige Dogmen, die einer Ergänzung bedürfen, ohne in sich selbst falsch zu sein, es gibt, das zeigt die Geschichte, wichtige Berei�che des Lebens (etwa bezüglich der Sexualität, der Kreuzzüge) und des Glau�bens (etwa bezüglich der Verhältnisses der Christen zu den Juden), wo das Lehramt leider nicht oder nicht rechtzeitig oder nicht deutlich genug gesprochen hat. Der heutige Betrachter kann dies nur bekümmert feststellen, aber nicht mehr unge�schehen machen. 





Darüber hinaus hat es lehramtliche Äußerungen gegeben, die (wie etwa der Sylla�bus) ohne das nötige psychologisch-pastorale Gespür formuliert worden sind und die infolgedessen Anlaß zu schweren Mißverständnissen wa�ren. So gibt es Spannungen, die entstehen, weil die entstehen, weil die “Linie”, von der Newman spricht, eben nicht immer eine scharfe Linie, sondern manchmal eine sehr ungenau abgesteckte Grenzlandschaft ist.





Nun ist es unmög�lich, alle diese verschiedenen Probleme anhand konkreter Bei�spiele bis ins einzelne hinein durchzugehen. Grundsätzlich wird man aber folgende Fälle zu unterscheiden haben:





1.	 Lehramt in Fragen des Glaubens und der Moral





Bekanntlich besteht der Unterschied zwi�schen Fragen des Glaubens und Fragen der Moral unter anderem in folgendem Umstand: 





Im Be�reich des Glaubens gibt es Ge�heimnisse im eigentlichen Sinn des Wortes. Sie sollen verstanden werden in ihrer Bedeutung für den Gläubigen, aber sie bleiben, was sie sind: Geheimnisse. 





In Fragen der Mo�ral verhält es sich hingegen anders: Der Sinn und der Grund eines moralischen Imperativs muß zwar nicht beim ersten Hinschauen und auch nicht für jedermann klar auf der Hand liegen, aber grundsätzlich sind sittliche Normen verstehbar und - das ist ein wichtiger Punkt – sie sollen auch verstanden werden. Das Wort Je�su bezüglich der Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen: ,,Wer es fassen kann, der fasse es" läßt sich auf alle Gebote Gottes aus�dehnen. Das Ideal des sittlichen Gehorchens schließt das Erfassen der Werte, um die es geht, mit ein. Blindes Vertrauen darauf daß Gott schon weiß, was er verlangt, ist kein Ideal, sondern kann nur als Durchgangsstadium einer menschlichen Ent�wicklung gutgeheißen werden.





2.	 Formen des Zueinander von Gewissen und Lehramt





Aufgrund der vorangegange�nen Überlegungen lassen sich nun drei mögliche Konstellationen von Gewissen und Lehramt unterscheiden:





a. Die doppelte Einsicht - der christliche Normalfall





Der christliche “Normal- und Idealfall” liegt vor, wenn das Lehramt eine Lehre vorlegt, deren Richtig�keit dem Betroffenen ohnehin einleuchtet. Dann mag er die Vor�lage dieser Lehre als wohltuende Bestätigung empfinden, als Hilfe für ein vertieftes Verstehen und als Halt in der Stunde der Versu�chung, in der ihm der Gehorsam schwerfallen mag - aber ein intel�lektuelles Problem entsteht nicht: Die Stimme des Gewis�sens deckt sich voll und ganz mit der des Lehramtes. 





Darum, weil die meisten Gebote unmittelbar einsichtig sind, sehen die Vertreter des Lehramtes in der Re�gel keinen Handlungsbedarf im Sinne einer feierlichen Erklärung dessen, was eigentlich alle Menschen ohnehin wissen.





b. Der Konflikt im Fall des Nicht-Begreifens des Wertes, der die verkündete Norm begründet





Es ist möglich, daß jemand die Stimme des Lehramtes hört und von der Wahrheit der vorgetra�genen Lehre fest überzeugt ist, aber dennoch den Sinn der da�hinterstehenden und gemeinten Wert (noch) nicht versteht. Er sagt: ,,Ich weiß, so lautet das Ge�bot Gottes, die Kirche hat recht, aber - ich verstehe es nicht, we�nigstens nicht im Hinblick auf die konkrete Situation, in der ich mich befinde." 





In einer solchen, manchmal schwer zu ertragenden Konflikt-Lage kann man eigent�lich auch nicht von einem ,,Ge�wissenskonflikt" reden. Denn der Imperativ des Gewissens ist klar und eindeutig: Gehorche dem Gebot Gottes, bemühe dich um Einsicht - und bete um die Kraft des Durchhaltens. Nicht Lehramt und Gewissen, sondern Lehramt und Einsicht stehen in einer Spannung, und diese erzeugt eine Belastung für den Be�troffenen: Ssolch partiell blinder Gehorsam – Gehorsam im Modus des Nicht-Verstehens des Warum - ist schmerzlich, auf die Dauer schwer zu leben und kein Ideal.





c. Der eigentliche Konfliktfall: Nicht-Sehen der behaupteten Werte in Verbindung mit dem Zweifel am Lehramt selbst





Eine Spannung im eigentlichen Sinn zwischen dem Urteil des Ge�wissens und dem, was das Lehr�amt sagt, tritt immer erst dann ein, wenn zum Nicht-Verstehen dessen, was die Kirche inhaltlich lehrt, der Zweifel an ihrer Autorität hin�zukommt. Das Nicht-Einsehen be�zieht sich, in diesem jetzt zu erörternden Fall, einerseits auf die Gründe einer bestimmten Lehre und andererseits auf den Verlauf der oben genannten ,,Grenzlinie", die die göttlich garantierte Wahr�heit vom menschlich und allzu menschlichen Wort kirchlicher Amtsträger trennt. Die Frage lautet dann: Liegt die vorgetragene Lehre in jenem ,,heiligen Bezirk", in dem durch die Stimme der Kir�che Gott selber zu mir spricht, oder gehört sie doch noch zu jenem menschlichen Sprechen, demgegenüber ein abweichendes Urteil möglich ist? Existentielles Gewicht bekommt dieser zunächst akademische Konflikt na�türlich vor allem dann, wenn das Problem einen so empfindlichen Lebensbereich wie etwa die eheli�chen Beziehungen betrifft. Gesteigert wird der Konflikt, wenn sich der Be�troffene bereits ein eigenes Urteil gebildet hat (oder es auch nur von anderen übernommen hat, jetzt aber glaubt, es sei seine eigene Meinung!), sich darin von vielen anderen bestätigt wird und außerdem sein Leben danach ausge�richtet hat. Gerade bei der Lehre von der Empfangnisveihütung ist dies bei unzähligen Christen heute der Fall! Was solider Christ nun tun?





Vor der Beantwortung dieser Frage empfiehlt es sich, die abstrakten Überlegungen mit verschiedenen Bei�spielen geistig zu begleiten. Die gemeinte ,,Verschiedenheit" der Beispiele sollte die Akzeptanz durch den Leser betreffen: 





Er sollte sich eine Lehre der Kirche vor Augen halten, mit der er Schwierigkeit hat, und eine an�dere, die er für wahr hält, aber von anderen be�stritten wird! Das eine Beispiel könnte die Enzyklika ,,Humanae vita” sein, das andere der Antisemitismus.





Das heißt nämlich: Im ersten Fall gibt es viele Christen, die (wie z.B. die Theologen der “Kölner Erklärung”�) die Lehre Paul VI. samt ihrer Begründung ablehnen. Sie werden jede Rede von Gehorsam gegenüber dem Papst und Vertrauen auf die Führung durch den Geist Gottes mit Argus-Au�gen verfolgen und auf den klein�sten Haarriß der Argumentation lauern, um ihrem Dissens und die gewünsch�te Legitimation zu geben. 





Aber was ist im Fall von Antisemitismus? Bekanntlich hat es antisemi�tisch oder überhaupt ras�sistisch eingestellte Chri�sten gegeben und es gibt sie vielleicht noch heute (wobei hier die Frage nicht diskutiert werden kann, ob man einen Ras�sisten überhaupt ,,Chri�sten" nennen sollte). Hier kommt es nur auf einen Punkt an: Solchen Menschen gegenüber ruft man schnell und ge�bieterisch nach der Au�torität. Mit Recht, zumal die Folgen des Rassismus dem Men�schen des 20. Jhdts. so beispiellos furchtbar vor Augen gestellt worden sind. Was aber ist, wenn sich ein Rassist mit den, formal gesehen, gleichen Argumenten, wie sie von vielen Theologen gegen ,,Humanae vitae" ins Treffen ge�führt werden, auf sein ,,Gewissen" beruft? Ein allge�mein gültiges Prinzip muß doch, wie der Begriff schon sagt, für beide und alle Fragen ,,gültig” sein! Es mag einen so argumen�tierenden Anhänger von Rassis�mus nur selten geben, aber für die Diskussion ist es gut, sich das Problem nicht nur nicht leicht, son�dern schwer zu machen.





IV. Der religiöse Gehorsam nach dem 2. Vatikanischen Konzil





Also noch einmal: Was tun, wenn die eigene Meinung gegen den Spruch des Lehramtes steht und die Kompetenz des Lehram�tes dem betroffenen Gläubigen in dieser Frage zweifelhaft zu sein scheint? Dabei wird nun vorausgesetzt, daß diese ,,Meinung" nicht mehr oder weniger gedan�kenlos übernommen worden ist, ihren Ursprung nicht in der Bequemlichkeit hat und sich auch nicht einem antirömischen Affekt verdankt. Vielmehr sei angenommen, daß sie “im Gewissen” gewogen wurde. Wie verhält sich eine solchermaßen dissidente Antwort zur Haltung des ,,religiö�sen Gehorsams des Willens und des Verstandes", wie sie in der Konstitution über die Kirche ver�langt wird?� Und wenn ja, was ist damit gemeint, wie kann und wie soll sich der Christ verhalten?





Erste Vorbedingung: Offen�heit für die Wahrheit





Erste Aufgabe des Christen in einem solchen Fall ist es, sein Herz frei zu machen von allen ,,lnteressen". So gut es geht, sollte er sein ganzes Sein wie eine Waa�ge auspendeln lassen vor dem An�gesicht Gottes und all seine schon gefällten Urteile vorläufig zu suspendieren suchen - so gut er es kann. Er sollte Gott bitten, ihn über seine persönlichen Wünsche und Äng�ste hinaus zur Wahrheit gelangen zu lassen, er sollte sein ,,Dein Wil�le geschehe" sprechen auch dann, wenn er die Konsequenzen des Gehorsams gegenüber einer be�stimmten Lehre als ,,bitteren Kelch" voraussieht – falls sich dieser Gehorsam als der Wille Gottes erweisen sollte.





Wohlgemerkt, dabei geht es nicht darum, den möglichst steinigen Weg im Sinne des Rigorismus apriori für den von Gott gewollten zu halten. Gottgewollt ist immer nur die Wahrheit und das Gebot der Liebe, nicht das, was besonders schwer fällt! Es geht um eine spirituelle Vorberei�tung der Wahrheitsfindung, nicht mehr, aber auch nicht weniger.





b.  Zweite Vorbedingung: Der Glaube an den Geist Gottes in der Kirche





Das Gewissen ver�pflichtet nur nach Maßgabe des Glaubens. Das heißt: Nur derjenige, der an den Geist Gottes in der Kir�che in dieser lehramtli�chen Konkretheit glaubt, wird auch die Stimme seines Gewissens im Sin�ne des Gehorsams ver�nehmen. Ohne diesen Glauben wäre dies ganz unmöglich. Gehorsam schuldet man nur der gottgewollten Gemein�schaft der Bischöfe und dem von Christus einge�setzten Papst, nicht aber einem Menschen. Die Frage stellt sich nur dem, der glaubt.





Dritte Vorbedingung: Prüfung der Sachgründe und Gewichtung der lehramtlichen Aussagen





Konfrontiert mit lehramtli�chen Entscheidungen, die seinen bisher festgehaltenen Positionen widersprechen, wird der Christ die vorgebrachten Gründe neuer�dings prüfen und sich fragen müssen, ob sie ihn nicht doch überzeugen. Sollte dies der Fall sein, ist der Konflikt natur�gemäß erledigt und es geht ,,nur" noch um die Praxis. 





Das ge�naue Studium der Sacharünde ist übrigens auch deswegen wich�tig, weil nur so die eigentliche Tragweite der Lehre und damit auch ihre Grenzen erkannt werden können. Es kommt auch vor, daß Menschen sich im Konflikt mit einer nur veremeintlich kirchlichen Lehre befinden. 





Wenn sich aber gezeigt hat, daß die Gründe den Betreffenden nicht zu einer anderen Position führen konnten, und alle Möglichkeiten eines Mißverständnisses ausgeschie�den sind, muß der Christ sorgfältig nach dem ,,Gewicht” der umstrittenen Leh�re fragen. Das Konzil hat die Kriterien einer solchen  Ge�wichtung fol�gendermaßen aufgelistet: 





Zu prüfen ist die Auffassung und die Absicht des Lehramtes bei der Verkündigung der Lehre, und zwar an Hand “der Art der Dokumente, der Häufigkeit der Vorlage ein- und derselben Lehre, und der Sprech�weise". Die Heftigkeit der ,,Köl�ner Erklärung" ist gerade von daher zu erklären, daß der Papst eine ,,Sprechweise" wählte, die der Lehre über die Empfängnis�verhütung ein außerordentlich großes Gewicht verleiht! Bei dieser Prüfung begleitet den Christen natürlich sein Gewissen in dem Sinne, daß es ihn auf Wahrheit, Gerechtigkeit und die entsprechende Unbestechlichkeit verpflichtet.





Sollte der auf diese Weise su�chende Christ zur Erkenntnis kommen, daß es sich um eine au�thentische Lehre der Kirche han�delt, dann ist er - immer nach der Aussage des 2. Vatikani�schen Konzils - zu einem ,,reli�giösen Gehorsam des Willens und Verstandes" verpflichtet. Was ist darunter zu verstehen? Wie ist solches Gehorchen möglich?





Der ,,religiöse Gehorsam des Willens und des Verstandes"





-	,,Gehorsam des Verstandes"





Selbstver�ständlich kann sich niemand - und wäre er ein Heiliger - selbst zwingen, ,,im Gehorsam” eine bestimmte Lehre und ihre Be�gründungen einzusehen, wenn er sie nicht wirklich einsieht! Einsicht ist unerzwingbar. Deswegen lacht das Publikum ange�sichts ,,Der Widerspenstigen Zäh�mung" W. Shakespeares' wenn die geläuterte Katharina nur aus Liebe zu dem Mann und gegen jede Vernunft plötzlich “sieht”, was offenkundig nicht ist, und einen alten Mann "Jüngling” und die Sonne “Mond” nennt. So gesehen hat auch Böckle recht: “Gehorsam ist nicht ein Begriff der Erkenntnisebene." Das heißt aber: Mit dem ,,Gehorsam des Verstandes" kann zunächst nur die Bereitschaft zum Nachdenken gemeint sein. 





Diese schließt den Wil�len ein, die Leh�re der Kirche zunächst ein�mal so objek�tiv als mög�lich wahrzu�nehmen. Das Gegenteil dieser Haltung liegt bei jenen vor, die die eigentliche Lehre der Kirche nicht wirklich studieren oder in böswiller Verdre�hung und karikierter Einstellung wiedergeben und damit der Lächerlichkeit preisgeben.





Der religiöse Verstandesgehor�sam schließt aber auch einen Akt des Glaubens ein, dessen Inhalt einerseits die Wahrscheinlichkeit der Lehre ist (“Es ist wahrschein�lich, sehr wahrscheinlich, höchst-wahrscheinlich..., der Papst recht hat, wahrscheinlicher, als daß ich recht habe") und andererseits auf die Legitimität des ordentlichen Lehramtes ein�schließlich seines Anspruchs auf Gehorsam abzielt.





,,Gehorsam des Willens"





,,Gehorsam des Willens" heißt, was die Worte besagen: daß der Mensch ,,wollen" soll im Sinne der kirchlichen Lehre. Der Grund für diesen Gehorsam ist in dieser Konfliktsituation nicht die - fehlende - Einsicht in die Kraft der Sachgründe, son�dern die Einsicht des Glaubens in die Autorität der Kirche, durch die hindurch Christus zu ihm spricht. Daraus ergibt sich, daß ein solcher Gehorsam nicht wirklich ,,blind" genannt werden kann. Ein absolut blinder Gehorsam wäre ja tatsächlich unchristlich und un�moralisch. Aber ein solcher ist auch nicht gemeint. Es geht viel�mehr um einen teilweise ,,blin�den” Gehorsam, das heißt ein Handeln, wie die Kirche lehrt, oh�ne volles Verstehen der betreffenden Doktrin und ohne letzte, for�melle Gewißheit bezüglich der “Unfehlbarkeit” der anstehenden Lehre. Der (partiellen) Blindheit voraus liegt die Glaubens-Einsicht in die legitime Autorität der Kirche – ein Einsicht, die besagt: “Gott will, daß ich in diesem Fall gehorche.” Dem intellektuellen Nicht-Verste�hen stehen ein Verstehen des Glau�bens und ein auf den Glauben gestütztes Gewissensurteil gegenüber.





Gewissen oder Papst? Eine falsche Alternative. Denn die Au�torität der Kirche und damit auch diejenige des Papstes beruht auf dem Gewissen. Ohne Glauben gibt es keinen Papst, und ohne Gewissen hat er keine Autorität. Seine “Macht” über die Menschen steht und fällt mit der Autorität des Gewissens. Die eigentliche Frage ist, ob und inwieweit je�mand in der theologisch richtigen Weise an die Kirche glaubt. ,,Richtig" heißt hier: ohne minimalistische Verkürzung, ohne Uminterpretation der kirchlichen Autorität (etwa in eine Autorität akademischer Natur) und ohne die Überspanntheit eines Papa�lismus, der stillschweigend sug�geriert, als wäre alles und jedes, was der Papst sagt oder tut, ,,unfehlbar". Das ist die entschei�dende Frage. Wenn sie entschie�den ist, ergibt sich der “Rest” von selbst, ohne daß damit alle Fragen einfach und schmerzlos gelöst wären.





Wer sich gegen die Kirche auf sein Gewissen beruft, sollte genau hinschauen. Wenn man nicht alle, theologisch selbstverständli�chen Vorbehalte angesichts des Menschlichen und Allzumensch�lichen in der Kirche bei der Lek�türe des folgenden Satzes vergißt, kann man sagen: Bezüglich der richtigen Auslegung der Leh�re Jesu und der Gebote Gottes wird der Christ sein Gewissen letztlich auf der Seite der Kirche vorfinden, sozusagen als ihren Verbündeten und nicht als eine Instanz, die ihm den Dis�sens in Fragen der Lehre ermög�licht. Darum kann der Papst selbst getrost der berühmten Einladung Newmans folgen und zuerst auf das Gewissen, dann erst auf sein Amt trinken (so ihm überhaupt danach zumute ist). Dabei muß er nicht eine ,,gute Miene zum bösen Spiel" machen. Denn indem er auf das Gewissen anstoßt, trinkt er auch auf seine eige�ne, päpstliche Autorität. Das Ge�wissen ist in jedem Menschen, der an die Kirche glaubt, ihr persönlicher Botschafter – nicht aus eigener Kraft, sondern durch die Autorität Christi.











� . Ich setze hier Anführungszeichen nur deswegen, weil diese Lehre nach den formalen Kriterien der Theologie kein “Dogma” ist.


� . J 16,2.


� . Mk 12,27.


� . Mk 7,8.


� . Vgl. Laun, ...................


� . Lumen gentium 25.








